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Förderverein Grundschule Horn e.V. 

 

Beitritts-Erklärung 

Ich werde Mitglied im Förderverein der Grundschule Horn e.V. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 29 ZZZ 00000338947 

Hiermit erkläre ich – jederzeit widerruflich – meinen Beitritt zum Förderverein der 
Grundschule Horn e.V.  

Mein freiwilliger Jahresbeitrag beträgt _____________ Euro (mindestens 12 Euro) 

Fälligkeitsdatum jährlich 01. Oktober 

Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Horn e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderverein der Grundschule Horn e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die von meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Vertragsbedingungen. 

Kontoinhaber:  

Name, Vorname _____________________________________________________________ 

Straße   _____________________________________________________________ 

PLZ/Ort   _____________________________________________________________ 

IBAN    

BIC   

Mandatsreferenz   

   (Erklärungen siehe Seite 2) 

Datum   _____________________________________ 

Unterschrift  ____________________________________________________ 

Ich benötige eine Spendenquittung. (Für Beträge bis 50 EUR einschließlich gilt der 
Buchungsbeleg als Spendenquittung) 

Zusätzliche Angaben: 

(diese Angaben sind freiwillig, erleichtern uns jedoch den Kontakt, falls es Fragen zur Kontoverbindung, zum 
Spendeneinzug oder zur Kündigung gibt) 

Telefonnummer  ______________________________________________ 

E-Mail    ______________________________________________ 

Name und Klasse des Kindes ______________________________________________ 
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IBAN, BIC, Mandatsreferenz und Kündigung 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

wir sind als Verein verpflichtet, unser Lastschriftverfahren auf SEPA-Lastschrift umzustellen. 
Wir benötigen daher Ihre IBAN und BIC-Nummer.  Diese Nummern finden Sie u.a. auf Ihren 
Kontoauszügen. 

Die Mandatsreferenz ist eine Art Mitgliedsnummer, die jedem Vereinsmitglied zuzuordnen 
ist und nur einmal vergeben werden darf. Sie setzt sich für unseren Verein aus 10 Zeichen 
zusammen: 

- den ersten drei Buchstaben des Vornamens (Kontoinhaber) 
- den ersten drei Buchstaben des Nachnamens (Kontoinhaber) 
- dem Geburtstag und Monat (Kontoinhaber) 

Bitte verwenden Sie Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü bitte AE, OE, UE schreiben). Einstellige Daten 
beim Geburtstag werden mit Null ergänzt. 

Beispiel: Monika Müller 

  Geburtstag: 12. Mai 

Daraus ergibt sich die Mandatsreferenz: MONMUE1205 

Das ist nötig, damit nicht aus Versehen eine Mandatsreferenz doppelt vergeben wird.  

 

Kündigungen reichen Sie bitte in schriftlicher Form im Sekretariat der Grundschule zu 
Händen des Fördervereins ein oder senden Sie per E-Mail an die Adresse 
FVGSHorn@gmx.de.  

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 

 

Förderverein der Grundschule Horn e.V. 

Vorstand 
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Für die eigenen Unterlagen! 

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den 
Förderverein Grundschule Horn e. V. 

 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich 
wenden? 

Verantwortliche Stelle ist der Förderverein Grundschule Horn e.V., Franz-Hausmann-Straße 
16, 32805 Horn. 

 

2. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Verarbeitungszweck) und auf welcher 
Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO). Die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Durchführung Ihrer Mitgliedschaft 
im Förderverein und zur Verfolgung des Vereinsziels, das darin besteht, die Grundschule 
Horn bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben zu fördern, insbesondere durch Ergänzung von 
Lehr- und Lernmitteln und Sportgeräten, durch Unterstützung bei schulischen 
Veranstaltungen und durch Förderung der Ausgestaltung des Schulhauses und des 
Schulgeländes. 

 

3. Wer bekommt Ihre Daten? 

Innerhalb des Fördervereins erhalten diejenigen Mitglieder des Vorstands Zugriff auf Ihre 
Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. 

Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken 
Daten erhalten, wenn sie die Datenschutzvorschriften und -vereinbarungen wahren. Dies 
kann insbesondere das Kreditinstitut sein, über das wir Ihre Mitgliedsbeiträge einziehen. 
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre etwaige 
gesonderte Einwilligung zur Datenübermittlung erteilen. 

 

4. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt? 

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union und 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (sogenannte Drittstaaten) beabsichtigen wir 
nicht. 
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5. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 
mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die 
Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können. 

 

6. Welche Datenschutzrechte hoben Sie? 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen (Art. 15 DSGVO). Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen das Berichtigen (Art. 16 DSGVO) oder das Löschen (Art. 17 
DSGVO) Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) sowie 
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format (Art. 20 DSGVO) zustehen. Beim Auskunftsrecht 
und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 

 

7. An welche Aufsichtsbehörde können Sie sich wenden? 

Es steht Ihnen auch jederzeit das Recht zu, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender 
personenbezogener Daten gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt. Zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen ist die 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44, 

40102 Düsseldorf 

Poststelle@ldi.nrw.de. 

 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung Ihrer Mitgliedschaft 
erforderlich sind. Ohne diese Daten ist in der Regel·eine Mitgliedschaft im Förderverein nicht 
möglich.  

 

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung? 

Wir nutzen keine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. 


